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Pflichtenheft des Kirchenrates 
Nachfolgende Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich gleicherweise auf 

beide Geschlechter 
 

Präsidium 
(Ressort 1) 

 
Präsidiales 

 
Führen der Kantonalkirche und des Kirchenrates im Bereich 
Verwaltung und kirchlicher Organisationen im christlichen Sinn, 
den gesetzlichen Bestimmungen und den Weisungen der Sy-
node  entsprechend. 
 

 
Ziel 

Einberufen und Leiten der Sitzungen des Kirchenrates samt 
Vorbereitung der Sitzungen etc. 
Überwachung des Vollzugs der Beschlüsse des Kirchenrates 
und der Synode. 
 

Kirchenrat 

Stellt die Verbindung zum SEK her und nimmt an den Sitzun-
gen der Kirchenleitungen teil. 
Vertritt die Kantonalkirche gegenüber andern Kirchen. Bereitet 
den Weg für eine Zusammenarbeit mit andern Kirchen auf 
Fachgebieten vor. 
Vertritt die Kirche gegenüber politischen und gesellschaftlichen 
Gremien. 
 

Vertretung gegen  
aussen 

Repräsentation 

Unterzeichnet die Beschlüsse und Dokumente der Kantonal-
kirche zusammen mit einem weiteren zeichnungsberechtigten 
Kirchenratsmitglied. 
Kann sich durch den Vizepräsidenten vertreten lassen. 
 

Kompetenzen 

Er führt zusammen mit dem Kirchenrat die Aufsicht über die 
Kirchgemeinden und deren Organe. 
 

Aufsicht 

Er ist verantwortlich für das Erstellen und Publizieren eines 
Jahres- und Rechenschaftsberichtes. 
 

Jahresbericht 

Weiterleiten von Vernehmlassungen ohne Verzug an die  dar-
an interessierten Stellen und Sammeln und Auswerten der  
entsprechenden Meinungen.  
 

Vernehmlassungen 

Vereidigung der Kirchgemeindepräsidenten. 
 

Vereidigung 

Personelles 
 

Der Kirchenratspräsident ist der Personalchef der Kantonalkir-
che. Er ist zuständig für die Anstellung des Personals der Kan-
tonalkirche etc. 
 

Personelles 

Führt die Aufsicht über das Sekretariat der Kantonalkirche. Er 
bestimmt zusammen mit dem Kirchenrat und gemäss Budget 

Sekretariat 
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das Arbeitspensum. 
 

Finanzen 
(Ressort 2) 

 
Erstellen eines Budgets in Zusammenarbeit mit den einzelnen 
Ressortchefs im Kirchenrat und dem Büro der Synode. Er ver-
tritt das Budget in der Synode. 
 

Budget 

Kontrolle, Visum und Veranlassung zur Zahlung der Rechnun-
gen der Kantonalkirche. 
 

Zahlungen 

Aufsicht über die Buchhaltung der Kantonalkirche. Legt die 
Rechnung der GPK zur Prüfung vor. Erklärt die Rechnung in 
der Synode. 
 

Buchhaltung 

Berechnung des Finanzausgleichs und Formulierung des An-
trags zuhanden der Synode. 
 

Finanzausgleich 

Zusammen mit dem Kirchenrat Aufsicht über das Rechnungs-
wesen der Kirchgemeinden. 
 

Aufsicht 

Vertritt die Kantonalkirche an der Generalversammlung des 
Kirchenboten. 
 

Kirchenbote 

Führt die Finanzkommission der Kantonalkirche. Finanzkommission 
  

Theologie 
(Ressort 3) 

 
Theologie 

 
Beobachten von theologischen Tendenzen und Einbringen von 
wichtigen theologischen Diskussionen in den Kirchenrat. 
Aktuelle gesellschafts- und kirchenpolitische Fragen beobach-
ten, einbringen und bearbeiten. 
 

Kirche und 
Gesellschaft 

Vertritt die Kantonalkirche  : 
• im Liturgie- und Gesangbuchverein der deutschspra-

chigen Schweiz und 
• in entsprechenden Gesamt- oder Deutschschweizeri-

schen Gremien, sofern er sich nicht durch eine kompe-
tente Person vertreten lässt.. 

 

Vertretungen 

  
Aus- und Weiterbildung 

 
Begleitung und Unterstützung  der reformierten Theologiestu-
dierenden des Kantons Schwyz. 
Ansprechpartner für Fragen und Stellungnahmen im Bereich 
Pfarrerausbildung. 
 

Ausbildung von 
Pfarrern 

Vertretung in der Konferenz des Konkordats für die Ausbildung 
von Pfarrerinnen und Pfarrern. 

Konkordats 
-konferenz 
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Aufsicht über die Weiterbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Kanton Schwyz und Vertretung in der Weiterbildungskonferenz 
der Schweizerischen Kirchen 

Weiterbildung 

  
Seelsorge 

 
Sicherstellung der Seelsorge in Heimen und Spitälern und wei-
teren öffentlichen Institutionen. 
 

Koordination in 
Institutionen 

Kontaktierung und Begleitung der in den Gemeinden Verant-
wortlichen im Bereich Seelsorge. 
 

Kirchgemeinden 

Ist verantwortlich für die Mitarbeit im Care-Team Schwyz im 
reformierten Seelsorgebereich. 
 

Care-Team 

  

Katechese 
(Ressort 4) 

 
Religionsunterricht 

 
Kontaktperson im Kirchenrat für Kirchgemeinderäte und für die 
Lehrkräfte. 
 

Kontakt 

Leitung der Religionsunterrichts – Kommission. 
 

RU – Kommission 

Zuständig für das Angebot „Ausbildung zur Katechetin“ in Zu-
sammenarbeit mit weiteren Kirchen. 
 

Ausbildung 

Einholen und Verbreiten von Weiterbildungsangeboten. 
Verantwortlicher für den kantonalen Weiterbildungstag im 
Fachbereich Religionsunterricht. 
 

Weiterbildung 

Verbindung und Austausch von Fachwissen mit ausserkanto-
nalen und katholischen Fachstellen.  
 

Fachstellen 

Vertretung in der Katechetischen Kommission der Deutsch-
schweizer Kirchen. 
 

KaKoKi 

Aufsicht über den Religions- und Konfirmandenunterricht ge-
mäss Religionsunterrichtsreglement der Evangelisch – refor-
mierten Kantonalkirche Schwyz. 
 
 

Aufsicht 

Kinder, Jugend und Familie 
 

Kontakt und Begleitung der in den Gemeinden Verantwortli-
chen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit. 
 

Kirchgemeinden 

Koordination von ev. regionalen Anlässen. Austausch von 
Ideen unter den Kirchgemeinden. 
 

Familien 

Unterstützung von Mitarbeitern im Finden von familienfreundli-
chen Formen von Gemeindeanlässen und Gottesdiensten. 

Anlässe 
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Kontakt und Begleitung der in den Gemeinden Verantwortli-
chen im Bereich Familienarbeit. 
 

Kirchgemeinden 

  

Gemeindeaufbau 
(Ressort 5) 

 

Mission und Hilfswerke 
 

Aufbauarbeit für die gemeinsame Mission im Kanton Schwyz, 
ev. in Zusammenarbeit mit den anderen Kirchen. 
 

Kommission 

Infos, Impulse etc. aus dem Missions - Bereich in die Gemein-
den tragen. 
 

Gemeinden 

Unterstützung der Missions – Mitarbeiter der Gemeinden. 
 

Mitarbeiter 

Erwachsene 
 

Förderung der Erwachsenenbildung durch Veranlassung und 
Koordination von regionalen Anlässen. 
 

Erwachsenenbildung 

Koordination und Mitarbeit im Evangelischen Theologiekurs. 
 

Theologiekurs 

Diakonie 
 

Kontakt und Begleitung der in den Gemeinden Verantwortli-
chen im Bereich Diakonie. 
 

Kirchgemeinden 

Kontaktnahme mit den Kirchgemeinden. Eingehen auf die Be-
dürfnisse der Gemeinden. Beratung beim Aufbau von Gemein-
dediensten. 
 

Im Kanton 

Teilnahme an den Diakonie- und Diakonatskonferenzen.  
 

Überregional 

Verbindung und Austausch von Fachwissen mit inner- und 
ausserkantonalen Fachstellen. 
 

Integration 

Förderung der  Freiwilligenarbeit. 
 

Freiwillige 

Aus- und Weiterbildung von Kirchgemeinderäten, Geschäfts-
prüfern und Synodalen in Zusammenarbeit mit dem gesamten 
Kirchenrat. 
 

Behördenschulung 

Teilnahme an den Treffen der Migrationsverantwortlichen. 
 

Migration 

Einholen und Verbreiten von Aus- und Weiterbildungs- Ange-
boten für diakonisch Mitarbeitende. 

Weiterbildung 
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Aktuariat 
(Ressort 6) 

 
Aktuar 

 
Verantwortlich für die Führung der Protokolle des Kirchenrates, 
inkl. Index 
 

Aktuariat 

Verantwortlich für die Führung eines Archivs der Kantonalkir-
che. 
 

Archiv 

Unterzeichnet offizielle Schriftstücke zusammen mit dem Kir-
chenratspräsidenten oder einem weiteren Kirchenrat. 
 

Unterschriftenregelung 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

 
Koordination von Beiträgen und offizieller Auftritte der Kanto-
nalkirche und der Kirchgemeinden in den Medien. 
 

Koordination 

Verantwortlich für den Internetauftritt der Evangelisch - refor-
mierten Kantonalkirche Schwyz. 
 

Internet 

Sammeln der gemeindeeigenen Nachrichten der Kirchgemein-
den. 
 

Kontakte 

Zusammenarbeit mit den elektronischen Medien. 
 

Radio / Fernsehen 

Vertretung der Kantonalkirche bei den Reformierten Medien 
und den Leitungsgremien der kantonalkirchlichen Medien. Zu-
sammenarbeit mit dem Mediendienst 
 

Vertretungen 

Verantwortlich für die öffentlichen Auftritte der Evangelisch-
reformierten Kantonalkirche Schwyz 

 

 
                 Steinen,   6. März 2001  
Ergänzt:    Steinen, 28. März 2002 
Geändert: Steinen,  4. Dez. 2007  
Geändert: Steinen,  5. Juli 2011 
 
Der Kirchenratspräsident:                                                         Der Aktuar des Kirchenrates: 
 


